
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/6/9 6Ob650/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.06.1982

Norm

EheG §49 A1d

Rechtssatz

Eine im Ehescheidungsverfahren von ihrem Rechtsvertreter geäußerte Vermutung, der Mann leide an einer

fortgeschrittenen Geisteskrankheit, kann der Frau nicht als Eheverfehlung angelastet werden.

Entscheidungstexte

6 Ob 650/82

Entscheidungstext OGH 09.06.1982 6 Ob 650/82
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